
Beschlüsse von 2. internationalen Zeichnungs-
Kongress in Bern

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Pädagogische Blätter : Organ des Vereins kathol. Lehrer und
Schulmänner der Schweiz

Band (Jahr): 12 (1905)

Heft 3

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-525191

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-525191


-<-^L 45 g»-°-

Kcscdlüsse vom 2. internationalen Teicknungs-
Ikongress in Worn.

I. Der crpehcrischt Mcrt des Zeichnens.

Z. Ter Zeichenunterricht ist auf allen Schnlsiufen ein Hauptunterrichtsfach und

für alle Schüler obligatorisch.
2. In allen Unterrichtsfächern ist das Zeichnen als Ausdrucksmittel zu ver-

wenden und zu pflegen.
3. Ter Zeichenunterricht hat sich nach den Gesetzen der natürlichen Entwicklung

des Kindes zu richten. Der Schüler soll den zeichnerischen Ausdruck seiner
Empfindungen und Gedanken selbständig gebrauchen lernen.

4. Für die Aufnahme in Berufsschulen, Technikum w. wird eine Prüfung im
Zeichnen gefordert.

5. Das Schulzimmer hat in Einrichtung, Ausstattung, Wandschmuck usw. den

Forderungen der künstlerischen Erziehung zu entsprechen.
6. Künstlerische Erziehung ist in allen Cchulstnsen und Bevölkerungsklassen zu

fördern.

II. Das Zeichnen in der Kleinkinderschule.
1. Tas Zeichnen sin Verbindung mit Bauen, Legen und formen) ist im

Kindergarten ein wichtiges Erziehungsmittel.
2. Es ist Aufgabe der Kindergartenvereine und verwandter Gesellschasten, die

anerkannten Erziehungsgrnndsâtze des Kindergartens zu verbreiten (damit
alle Erzieherinnen und Erzieher von Kindern unter Ist Iahren mit den

richtigen Beschästigungsmitteln vertraut werden).

III. Das Zeichnen in der Primärschule.

1. Der Zeichenunterricht hat die Schüler zu befähigen, die Natur und Dinge
und Vorgänge in der Natur und in der Umgebung nach Form und Farbe
zu beobachten und das Beobachtete einfach und klar zeichnerisch darzustellen.

2. Das Gedächtniszeichen ist die Grundlage und auf allen Stufen ein orga-
nischer Bestandteil des Zeichenunterrichtes.

IV. Das Zeichne» in der Mittelschule.
1. Für den Zeichenunterricht der Mittel- und höheren Schulen gelten die

gleichen Grundsätze wie für den Primarunterricht, doch ist dabei eine Ver-
tiefung der künstlerischen Auffassung anzustreben.

2. Die Verbindung des Modellierens und dcr Handarbeit mit dem Zeichnen
ist auf allen Stufen zu fördern. Die Ergebnisse einschlagender Versuche sind
auf dem nächsten Kongreß zu erörtern.

V. Auskildung der Lehrkräfte für das Zeichne».

1. Der Erfolg des Zeichenunterrichtes und der gesamten künstlerischen Er-
ziehung beruht auf allen Schulstufen auf der zeichnerischen, d. h. künst-
lerischen Bildung des Lehrers. Der zeichnerischen Ausbildung des Volks-
schullehrers ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken.

2. In den mittleren und höheren Schulen, besonders aber in den Lehrer-
bildungsanstalten, ist ter Zeichenunterricht von psychologisch-künstlerisch und
pädagogisch gebildeten Fachlehrern zu erteilen.

3. Auf dem nächsten Kongreß ist über die Ergebnisse der Maßnahmen, die

zur Verwirklichung der unter 1 und 2 gestellten Forderungen getroffen
worden sind, Bericht zu erstatten. (Fortsetzung folgt.)
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